
Sehr geehfte Damen und Henen,

lJ nternehmer, die Wirtschaftsgüte r ih re m Betriebsvermöge n zuordnen,

müssen einenVeräußerungsgewinn auch dann voll versteuern, wenn einTeil

der Abschreibungen nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden konnte.

Die Pauschalierung der Lohnsteuer ist z. B. möglich fÜrTeilzeitbesdtäftigte und
geringfügig Beschäftigte. Für Alleingesellschafter4eschäftsfÜhrer soll dies nach

Ansicht eines Finanzgerichts nicht möglich sein. Betroffene sollten dies pnlfen

und entsprechend agieren. Es bleibt abzuwarten, ob sich auch der Bundes-

finanzhof mit der Frage beschäftigen wird.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen

Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen
nur beiVerwendung des Darlehens
für die Einkünfteerzielun g
Der Abzug von Schuldzinsen als Wer-

bungskosten bei den Einkünften aus

Vermietung und Verpachtung setzt
voraus, dass die entsprechenden Dar-

lehensmittel zur Erzielung von Ein-
künften eingesetzt werden. An dieser
Beurteilung ändert sich auch nichts,
wenn Aufwendungen für ein vermiete-
tes Oblekt zunächst aus Eigenmitteln
finanziert werden und dafür später ein

Darlehen zur Finanzierung von nidrt der
Einkünfteerzielung dienenden Aufwen-

dungen aufgenommen werden muss.
(Ouelle: Beschluss des Bundesfinanz-
hofs)
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Bei Eigenbedarfskü ndigun g ist
nur weit überhöhter Wohnbedarf
rechtsmissb räu chlich
Der Bundesgerichtshof hat in einer Ent-

scheidung klargestellt, dass ein Vermie-
ter selbst beurteilen darf, ob die Woh-
nung, für die er Eigenbedarf geltend
macht, für sich angemessen ist.

lm entschiedenen Fall hatte derVer-
mieter die 125 Ouadratmeter große
Mietwohnung zugunsten seines 22-jäF
rigen Sohnes gekündigt. Den geltend
gemadrten Eigenbedarf hielt das Geridrt
nicht für weit überhöht. Die Gerichte

seien grundsätzlich nicht berechtigt,
ihre Vorstellungen von angemesse-
nem Wohnen verbindlidr an die Stelle

der Lebensplanung des Vermieters
oder seiner Angehörigen zu setzen.
Die Vorstellungen des Vermieters im
Rahmen seiner Lebensplanung seien
nicht gerichtlich ersetzbar. Den vom
Vermieter angemeldeten Wohnbedarf
dürften die Gerichte daher nicht auf
Angemessenheit, sondern nur auf
Rechtsmissbrauch überprüfen. Rechts-

missbräuchlich sei aber nicht schon
der überhöhte, sondern erst der weit
überhöhte Wohnbedarf. Zudem sei die

Prüfung am Einzelfall auszurichten. Ei-

ne pauschale Beurteilung, etwa dass
Wohnungen bestimmter Größen für
eine bestimmte Personenzahl ausrei-
chen, sei unzulässig. Da die Vorinstanz

diese Anforderungen nicht bei seiner
Entscheidung berucksichtigt hatte, wur-
de das Verfahren dorthin zurückverwie-
sen.

Autorenlesung kann theaterähnlich
sein und damit dem ermäßigten
Umsatzsteuersatz von 7 oro unter-
liegen
19 % oder 7 o/o, das ist hier - frei nach

Hamlet - die Frage. Das bloße Vorle-

sen eines Autors aus seinem Buch vor

Publikum stellt weder eine Theatervor-

f ührung noch eine den Theatervorfüh-
rungen vergleichbare Darbietung eines

ausübenden Künstlers dar. Ebenso wie
das bloße Abspielen eines Tonträgers

kein Konzert ist. Hier greift der Regel-

steuersatz von '19 7o. Verändert aber
der Autor zum Ausdruck besonderer
Situationen oder zur Darstellung unter-
schiedlich handelnder Personen seine
Stimme und ruft durch Mimik, Körper-
haltung und Bewegung beim Publikum
Emotionen hervor, kann die Lesung
theaterähnlich sein und damit dem er-

mäßigten Umsatzsteuersatz von 7 o/o

unterliegen. Für eine Theaterähnlichkeit
sprechen auch unterbrechende Erläu-
terungen, Zwischenbemerkungen und
Erzählen von Geschichten außerhalb
des Buches.
(Ouelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Kein Vorsteu erabzu g au s

bei Umtausch erstellter Rechnung
Wird ein Gegenstand umgetauscht,
weil er mangelhaft ist, unterliegt dieser
Vorgang nidlt der Umsatzsteuer. Selbst
wenn der leistende Unternehmer für
den Umtausch eine neue Rechnung
mit Umsatzsteuerausweis ausstellt
(was unzutreffend wäre), kann der Er-

werber die unzutreffend in Rechnung
gestellte Umsatzsteuer nicht als Vor-

steuer abziehen. Vielmehr bleibt der
Vorsteuerabzug aus der bei der Erstlie-
ferung erstellten Rechnung bestehen.
(Ouelle: Beschluss des Bundesfinanz-
hofs)

Beha ndlu ng veruntreuter
Fremdgelder
Ein Rechtsanwalt ermittelte seinen
Gewinn durch Einnahmen-U berschuss-

rechnung. Er betrieb den Forderungs-
einzug ärztlicher Honorare gegenüber

säumigen Patienten und forderte bei

diesen Patienten neben dem Rech-
nungsbetrag des jeweiligen Arztes
auch sein Anwaltshonorar gegenüber

seinem Mandaten als auch seine Aus-
lagen ein. Mit dem Mandanten war
vereinbart, dass er die beigetriebenen
Geldbeträge erst dann an diesen wei-
terzuleiten hatte, wenn die Beträge
entweder vollständig eingegangen
waren oder eine weitere Beitreibung
endgültig aussichtslos war. Teile der
Fremdgelder verwendete der Rechts-

anwalt, um hieraus seine eigenen Be-

triebsausgaben und Lebenshaltungs-
kosten zu bestreiten. Das Finanzamt
behandelte die veruntreuten Gelder als

Betriebseinnahmen.

Der Bundesfinanzhof entschied,
dass Fremdgelder, die ein Bedttsanwalt
in fremdem Namen und für fremde
Rechnung auf Grundlage einer lnkasso-
vollmacht vereinnahmt hat, auch dann

als durchlaufende Posten zu behandeln
sind, wenn diese Gelder bewusst nicht
auf einem Anderkonto, sondern auf ei-

nem betrieblichen G eschäftskonto ver-

einnahmt werden, um dessen Minus-
salden auszugleichen. Dies gilt selbst
dann, wenn er bereits bei derVerein-
nahmung beabsichtigt, diese Beträge
für eigene Zwecke zu verbrauchen. Die

unrechtmäßige Verwendung der Fremd-
gelder führt nicht zu steuerbaren Ein-

künften in Höhe der veruntreuten Be-

träge, weil er die Fremdgelder nicht im
Rahmen seinerTätigkeit als Rechtsan-

walt, sondern durch privat veranlasste
Straftaten erlangt.

Hinweis:
Nach ständiger RechtsPrechung
des Bundesfinanzhofs führen
Geldbeträge, die iemand verun-
treut, nicht zu steuerbaren Einkünf-

ten. Dieser Zufluss steht nicht mit
der Einkünfteerzielung im Zusam-
menhang.

a

Umsatzsteuer



Abgrenzung zwischen gewerb-
lichen Einkünften und Einkünften
aus selbständiger Arbeit im EDV-

Bereich
ln sachlicher Hinsicht grenzt sich die
selbstsländige von einer gewerblichen
Tätigkeit dadurch ab, dass die gestige
Arbeitsleistung gegenüber dem Kapi-
taleinsatz im Vordergrund steht. Ausbil
dung und persönliches Können bilden
das beherrsdrende N/oment.

lst für eineTätigkeit auf dem Gebiet
der EDV oder lnlormationstech nik zu
untersuchen, ob sie als selbstständige
Arbeit eines lngenieurs oder als inge-
nieurähnliche Berufsausübung anzuse-
hen ist, muss eine abgestufte Prüfung
vorgenommen werden:

Zunächsl ist zu untersuchen, ob
die Tätigkeit durch die Wahrnehmung
von {ür den lngenieurberuf typischen
Aufgaben geprägt ist. Kernbereiche
dafür sind Forschung und Lehre, Ent-
wicklung, Konstruktion, Planung, Ferti-
gung, Montage, lnbetriebnahme und
lnstandhaltung, Vertrieb, Beratung, VeF

sudrs- und Prüfungswesen, tecfinisdle
Verwaltung und Betriebsführung, Pro-

duktions- und Prozesssteuerung, Si-
cherheit, Patent- und Normenwesen
Die Arbeitsweise basiert auf vorhande-
nen naturwissensdra{tlichen und tectF
nischen Kenntnissen.

BeiTäligkeiten auf den Gebieten
der EDV und lnformationstechnik muss
sich die Arbeit zusätzlich au, die Ent-
wicklung von Betriebssystemen und
ihre Anpassung an die Bedürfnrsse der
Kunden erstrecken. Dazu gehört u. a.

die Überwachung und Optimierung in-

dustrieller Abläufe, der Aufbau und die
Verwaltung von Firmenneuwerken und

-servern, die Anpassung vorhandener
Systeme an spezrelle Produktionsbe-
dingungen oder Organisationsstruktu-
ren.

Soweit auf die Ahnlicfikeit zum Be-

ruf des lngenieurs abgestellt wird, ist
zusätzlich nachzuweisen, dass die Per-

son über eine für diesen Beruf kenn-
zeichnende Ausbildung verfügt und der
ähnliche Beru{ dem des lngenieurs hin-

sicht|ch der ent{alteten Tätigkeiten im

Wesenthchen gleicht.

(Ouelle: Urteil des Bundesiinanzhofs)

Veräußerungsgewinne von
Betriebsvermögen sind auch
bei nicht abzugsfähiger AfA
zu versteuem
Unan gemessene Repräsentations-
aufwendungen sind als ntdtt abzugs-
fähige Betriebsausgaben zu werten
und düden den Gewinn nicht min,
dern. ln einem vom Bundesfinanz-
hot entschledenen Fall ging es um
die Behand ung des Veräußerungs-
gewrnns eines Wohnmobils, das ein
Handelsvertreter als mobiles Ver-

kaufsbüro 2001 für 170 000 DM ge-

kauft hatte. Die Aufwendungen für
das Wohnmobil einschließlich der
Absetzungen für Abnutzung (AfA)

wurden wegen des unangemesse
nen Repräsentationsaufwands zu
40 % als nicht abzugsfähige Be-
trlebsausgaben behandelt. Als er
2006 das Wohnmob l mit einem Ge-

winn von 25.000 € verkaulte, wollte
er 40 % hiervon nicht versteuern,
werl dre AfA insoweit auch nichl als
Bel,iebsausgabe abgezogen wo.
den war. Das Gericht bestätigte aber
seine ständige Rechtsprechung,
dass Veräußerungsgewinne auch
dann zu versteuern sind, wenn die
AfA ganz oder teilweise nicht ab-

zugsfähig war.

Anteil an der Komplementär-G m bH

als Sonderbetriebsvermögen ll

Zusätzlich zu den irn Gesarnthands-
eigentum der lvl tunternehmer stehen-
den Wirtschaftsgü1er gehören zum not
wendigen Betriebsvermögen e ner
gewerblich tätigen Personengesell
schaft auch so che Wirtschaftsgüter,
die elnem Mllunternehme r gehören,
wenn sie geeignet und bestlmmt sind,

dem Betrieb der Personengese lschaft
(Sonderbetriebsvermögen l) oder der
Bete ligung des Gese lschafters an der

Personengesel schaft (Sonderbetriebs

vermögen ll) zu dienen
Es war u a. streillg, ob ein Antell

von 5 % am Nennkapital der Komple-
mentäFGmbH notwend ges Sonderbe-

triebsvermögen ll des zu 5 % an der
GmbH & Co. KG bete ligten Komman-
d tlsten ist, auch wenn der Kommandl

t st nicht an der Geschäftsführung der
Komplementär-GmbH beteiligt ist und
somit keinen besonderen Einfluss auf
die Gesdräftsführung der KG ausüben
kann.

Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass die Beteiligung des Komman-
dltlsten an einer nur geschäftsführen-
den Komplementär-GmbH grundsätz-
lich n cht dem Sonderbetriebsve.'nö-
gen ll zuzuordnen ist, wenn der Kom-
manditist au, Grund der Höhe seiner
Beteiligung keinen EinJluss auf die Ge-

schäftsführung der KG nehmen kann.
Eine Minderheitsbeteiligung des Kom-
manditisten an der geschäftsIührenden

Komplementär€mbH von weniger als
'10 % ist lolglich nicht dem Sonderbe-
triebsvermögen ll zuzuordnen, wenn in

Angelegenheiten der Gese Ischaft dle
Abstimmung nach der N.4ehrheit der
abgegebenen Stimmen erfolgt.

Auswirkung von Venechnu ngskon-
ten zwischen zwei Betiebon eines
Untemehmers auf die Höhe des
Betriebsvermögens bei der lnan-
spruchnahme des lnvestitionsab-
zugsbetrags rrir einen der Betriebe
Zur Förderung kleiner und mittlerer Be-
triebe besteht die Möglictrkeit, lnves-
titionsabzugsbeträge und Sonderab-
schreibungen ln Anspruch zu nehmen.
Führt ein Unternehmer mlt zwei Betrie-
ben Verrechnungskonten, um Zahlun-
gen winschaftlich richtig zuzuordnen,
sind drese Konten mit ihrem Aktiv- oder
Passivsa do zur Feslstellung der Höhe

des jeweiligen Betriebsvermögens zu

berücksidrtigen Die Höhe des jeweil-
gen Betriebsvermögens lässt sich nicht

dadurch beeinflussen, dass statt der
Verrechnung Geldbeträge in dem einen
Betrieb entnommen und in den ande-
ren Betrieb eingelegt werden.

Dem Beschluss des Bundesfinanz-
hols lag der Fall zu Grunde, dass das

Finanzamt einem Unternehmer die Ge-

währung des lnvestitionsabzugsbe-
trags wegen Überschreitung der Be-
triebsvermögensgrenze versagte. Der
U nternehmer führte zwei Betriebe,
eine Werkstatt und einen Fuhrbetrieb.
Für den Fuhrbetrieb hatte er einen ln-

ve stitionsabzu gsbel rag geltend ge-
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macht. Kundenzahlungen für diesen
Betrieb erfolgten auf das Bankkonto
derWerkstatt. Um buchhalterisch die
im Fuhrbetrieb bestehende Forderung

auszugleichen, erfasste er den Vor-
gang auf einem Verrechnungskonto
,,Werkstatt'l Spiegelbildlich wurde in

der Buchhaltung der Werkstatt vorge-
gangen. Der Unternehmer vertrat die

Auffassung, die Verrechnungskonten
in beiden Betrieben müssten saldiert
werden. Dadurch ergäbe sich eln unter

den Antragsgrenzen liegenderWert fÜr

das rnaßgebliche Betriebsvermögen.
Der Bundesfinanzhof folgite dieser Sicht-

weise nicttt.

Keine Entgeltfortzahlung während
bloßer Erholungskur ohne
medizinische Notwendi gkeit
Kur ist nidrt gleidr Kur. Diese Erfahrung

musste eine als Köchin beschäftigte
Arbeitnehmerin machen, die von ihrem

Arbeitgeber Entgeltfortzahlung f ür die

Zeit einer von ihr absolvierten Kur be-

gehrte.
Hintergrund: Wenn Arbeitnehmer

nicht arbeiten können, weil sie an ei-

ner Maßnahme der medizinischen Vor-

oder Nachsorge teilnehmen, haben sie

Anspruch auf Entgeltfortzahlung wie
im Krankheitsfall. Voraussetzung ist
jedoch, dass ein Träger der Sozialver-

sicherung die Maßnahme bewilligt hat

und dass die Maßnahme medizinisch

notwendig ist.

Diese Voraussetzungen verneinte
das Landesarbeitsgericht Niedersach-
sen. Zwar habe sich die Krankenkasse

der Köchin an den Kosten der Kuran-

wendungen und an weiteren Kosten
wie Unterkunft, Verpflegung und Kur-

taxe beteiligt, doch sei weder aus den

Sdrreiben der Krankenkasse noch aus

den dem Gericht vorgelegten ärztli-
chen Bescheinigungen ersichtlich, dass

die durchgeführte Kurmaßnahme dazu

gedient hätte, einer Schwächung der
Gesundheit, die in absehbarer Zeit vo-

raussidrtlich zu einer Krankheit führen

würde, zu begegnen. Bloße Erholungs-

kuren, die nur der Vorbeugung gegen

allgemeine Verschleißerscheinungen
oder der Verbesserung des Allgemein-
befindens dienten, seien nicht geeig-

net, einen Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung zu begrunden.

Wegen der grundsätzlichen Bedeu-

tung der Angelegenheit hat das Landes-

arbeitsgericht Niedersachsen die Re-

vision zum Bundesarbeitsgericht zuge-

lassen.

Keine Lohnsteuerpauschalierung
bei geringfugiger Beschäftigung
eines Alleingesellschafters einer
GmbH
Das EinkommensteuergeseE regelt ein

vereinfachtes Verfahren für die Erhe-

bung der Lohnsteuer bei Arbeitneh-
mern, die nur gelegentlich oder in ge-

ringem Umfang beschäftigt werden.
Die Pauschalierung erfordert keinen

Antrag des Arbeitgebers. Die Lohn-
steuer wird bei einer Pauschalierung

mit festen Steuersätzen ermittelt. Ob

die Lohnsteuer pauschal ermittelt wird,

steht im Ermessen des Arbeitgebers.

Das bestehende Wahlrecht muss nicht

einheitlich für alle betroffenen Arbeit-
nehmer ausgeübt werden. Die Lohn-

steuer kann von einem Teil der Ar-

beitnehmer individuell erhoben und

bei anderen Arbeitnehmern pauschal

ermittelt werden Eine Pauschalierung

der Lohnsteuer ist z. B. möglich fÜr

Teilzeitbeschäftigte und geringfÜgig Be-

schäftigte.
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz

hat entschieden, dass fÜr die gering-

fügige Beschäftigung eines alleinigen

Gesellschafters einer GmbH die Pau-

schalierung der Lohnsteuer nicht zuläs-

sig ist.

Anspruch auf den Pflegepausch-
betrag nur bei förmlichem Nach-

weis der Hilflosigkeit
Den Pf legepauschbetrag erhält nur,

wer die Hilflosigkeit belegt.

Dazu gehört, dass das gesundheit-

liche Merkmal ,,hilflos" durch einen

Ausweis nach dem SGB lX, der mit
dem Merkzeichen,,H " gekennzeichnet

ist, oder durch einen Bescheid der fÜr

die Durchführung des Bundesversor-
gungsgesetzes zuständigen Behörde,

der die entsprechenden Feststellun-
gen enthält, nachgewiesen wird.

Dem Merkmal ,,H" steht die Ein-

stuf ung als Schwerstpf legebedürft iger

in Pflegestufe lll nach SGB Xl, SGB Xll

oder diesen entsprechenden gesetz-

lichen Bestimmungen gleich; dies ist
durch Vorlage des entsprechenden Be-

sdreides nachzuweisen.
(Ouelle: Beschluss des Bundesfinanz-
hofs)
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